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ALLGEMEINE VERANSTALTUNGSBEDINGUNGEN – RADIO GRISCHA 
PUBLIC VIEWING 2026 

 

ALLGEMEINE VERANSTALTUNGSBEDINGUNGEN DES RADIO GRISCHA PUBLIC VIEWINGS 2026  
Allgemeine Veranstaltungsbedingungen – Radio Grischa Public Viewing 13.06.2026  
 

1. Veranstalter  
Veranstalter der Veranstaltung «Radio Grischa Public Viewing» ist die Südostschweiz Radio AG (Radio 
Grischa), Sommeraustrasse 32, 7007 Chur.  
 

2. Geltungsbereich  
Diese Teilnahmebedingungen gelten für den Erwerb von Tickets sowie für den Besuch der Veranstaltung 
«Radio Grischa Public Viewing». Mit dem Kauf eines Tickets akzeptieren die Besucherinnen und Besucher 
diese Teilnahmebedingungen.  

 
3. Ticketkauf und Zutritt  

Der Zutritt zur Veranstaltung ist nur mit einem gültigen Ticket möglich. Das Ticket ist beim Einlass vor-
zuweisen und wird beim Zutritt entwertet.  
Der Veranstalter behält sich vor, den Zutritt mit ungültigen, manipulierten oder mehrfach verwendeten 
Tickets zu verweigern.  
Tickets sind grundsätzlich übertragbar, jedoch vom Umtausch und von der Rückgabe ausgeschlossen.  
Der gewerbliche oder kommerzielle Weiterverkauf von Tickets ist ohne ausdrückliche Zustimmung des 
Veranstalters nicht ges tattet. 
 

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren erhalten nur in Begleitung einer erwachsenen Person (mindestens 18 Jahre 
alt) Zutritt.  
Kostenlose Tickets für Kinder unter 6 Jahren sind ausschliesslich in Begleitung einer erwachsenen Person (mindes-
tens 18 Jahre alt) gültig.  
 
Der Veranstalter behält sich vor, entsprechende Kontrollen beim Einlass durchzuführen und bei Missbrauch den 
Zutritt zu verweigern oder die Differenz zum regulären Ticketpreis zu verlangen.  
 

4. Rückgabe und Rückerstattung  
Ein Anspruch auf Rückgabe, Umtausch oder Rückerstattung von Tickets besteht grundsätzlich nicht.  
Sollte die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, behördlicher Anordnungen, sicherheitsrelevanter Ereig-
nisse oder aus anderen wichtigen Gründen abgesagt werden müssen, wird der Ticketpreis zurückerstattet.  
Weitere Ansprüche, insbesondere für Reise -, Unterkunfts - oder sonstige Folgekosten, sind ausgeschlossen.  
Bei Programmänderungen, Anpassungen im Ablauf, Änderungen einzelner Programm punkte oder zeitli-
chen Verschiebungen besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Rückerstattung, sofern die Durchführung 
der Veranstaltung als Ganzes möglich bleibt.  
 

5. Durchführung der Veranstaltung  
Die Veranstaltung findet grundsätzlich bei jeder Witterung statt. Programmänderungen sowie Anpassun-
gen des Veranstaltungsablaufs bleiben vorbehalten.  
Der Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen jederzeit anzupassen, zu unter-
brechen, abzubrechen oder vorzeitig zu beenden.  
 

Der Veranstalter behält sich vor, die Einlasszeiten sowie die Dauer der Veranstaltung festzulegen und bei Bedarf 
anzupassen. Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.  
Die Übertragung des jeweiligen Spiels erfolgt ohne Gewähr. Der Veranstalter übernimmt keine Garantie für die 
vollständige, unterbruchfreie oder qualitativ einwandfreie Übertragung. Unterbrüche, Verzögerungen oder Ausfälle 
der Übertragung berechtigen nicht zu Rückerstattungen oder weiteren Ansprüchen.  
Die öffentliche Übertragung erfolgt auf Grundlage der entsprechenden Lizenz - und Nutzungsrechte. Eigene Bild - 
und Tonaufnahmen der übertragenen Inhalte sowie deren Weiterverbreitung, insbesondere über digitale Kanäle 
oder Social Media, sind nicht gestattet . Der Veranstalter behält sich vor, bei Verstössen entsprechende Massnah-
men zu ergreifen.  
 



 

 Seite 2 von 3  

 

 
 
 
 
 

6. Verpflegung  
Im Ticketpreis ist pro Person ein Getränk sowie eine Wurst enthalten. Art und Umfang werden vom Ver-
anstalter festgelegt.  
Die Verpflegung wird ausschliesslich vor Ort abgegeben. Eine Barauszahlung, ein Umtausch oder eine an-
derweitige Vergütung sind ausgeschlossen.  
Der Anspruch auf die inkludierte Verpflegung besteht ausschliesslich während der Veranstaltung und ver-
fällt, wenn diese nicht eingelöst wird.  
Der Veranstalter behält sich vor, das Angebot aus organisatorischen, betrieblichen oder sicher heitsrelevan-
ten Gründen anzupassen.  
 

Für kostenlose Kinder -Tickets (0 –5 Jahre ist das im Ticketpreis enthaltene Verpflegungsangebot (Wurst und Ge-
tränk) nicht inbegriffen. Verpflegung kann bei Bedarf vor Ort separat bezogen werden.  
 

7. Zutrittsbeschränkung  
Der Veranstalter behält sich vor, den Zutritt zur Veranstaltung aus Sicherheitsgründen, bei Überfüllung 
oder bei Erreichen der maximal zulässigen Besucherzahl vorübergehend oder dauerhaft zu beschränken.  
 

8. Hausrecht  
Der Veranstalter übt auf dem gesamten Veranstaltungsgelände das Hausrecht aus. Den Anweisungen des 
Veranstalters, des Sicherheitspersonals sowie des eingesetzten Personals ist Folge zu leisten.  
Personen, die gegen die Veranstaltungsregeln verstossen, andere Gäste gefährden, den Ablauf der Veran-
staltung stören oder sich unangemessen verhalten, können ohne Anspruch auf Rückerstattung vom Anlass 
ausgeschlossen werden.  

 
9. Sicherheit und verbotene Gegenstände  

Aus Sicherheitsgründen können beim Einlass Personen - und Taschenkontrollen durchgeführt werden.  
Das Mitbringen von Waffen, gefährlichen Gegenständen, pyrotechnischen Materialien sowie sonstigen 
Gegenständen, die die Sicherheit der Veranstaltung gefährden können, ist untersagt.  
Der Veranstalter behält sich vor, Personen mit entsprechenden Gegenständen den Zutritt zur Veranstal-
tung zu verweigern oder diese vom Anlass auszuschliessen.  
 

10.  Alkoholabgabe  
Die Abgabe von alkoholischen Getränken erfolgt gemäss den geltenden gesetzlichen Altersbestimmungen. 
Der Veranstalter sowie das Servicepersonal behalten sich vor, den Ausschank von Alkohol jederzeit zu ver-
weigern.  

 
11.  Eigenverantwortung  

Der Besuch der Veranstaltung erfolgt auf eigene Verantwortung. Die Besucherinnen und Besucher sind für 
ihr Verhalten auf dem Veranstaltungsgelände selbst verantwortlich und haben sich so zu verhalten, dass 
andere Gäste weder gefährdet noch beeinträchtigt w erden. 
 

12.  Haftung  
Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Veran-
stalters zurückzuführen sind, soweit gesetzlich zulässig.  
Für leicht fahrlässig verursachte Schäden, indirekte Schäden, Folgeschäden sowie entgangenen Gewinn 
wird, soweit gesetzlich zulässig, keine Haftung übernommen.  
Für verlorene, beschädigte oder gestohlene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.  
 

13.  Schäden durch Besucher  
Für verursachte Schäden am Veranstaltungsgelände, an Einrichtungen, an Infrastruktur oder an Eigentum 
Dritter haften die verursachenden Personen.  
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14.  Foto -, Video - und Tonaufnahmen  
An der Veranstaltung können Foto -, Video - und Tonaufnahmen gemacht werden.  
Mit dem Besuch der Veranstaltung erklären sich die Gäste damit einverstanden, dass solche Aufnahmen, 
auf denen sie möglicherweise zu erkennen sind, für Berichterstattung sowie für Marketing - und Kommuni-
kationszwecke von Radio Grischa / Somedia verwendet we rden können, ohne dass daraus ein Anspruch 
auf Vergütung entsteht.  
 

15.  Barrierefreiheit  
Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist die Veranstaltung leider nicht barrierefrei zugänglich.  
 

16.  Datenschutz  
Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit dem Ticketkauf oder dem Veranstaltungsbesuch er-
hoben werden, werden ausschliesslich zur Durchführung der Veranstaltung sowie im Rahmen der gelten-
den gesetzlichen Bestimmungen bearbeitet.  
 

17.  Änderungen der Teilnahmebedingungen  
Der Veranstalter behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen oder zu ergänzen, so-
fern dies aus organisatorischen, betrieblichen, sicherheitsrelevanten oder rechtlichen Gründen erforderlich 
ist.  
 

18.  Anwendbares Recht und Gerichtsstand  
Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Chur.  

 


